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RS OGH 1963/3/6 7Ob42/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1963

Norm

ABGB §1119

Rechtssatz

Die Anwendung des § 1119 ABGB ist ausgeschlossen, wenn die Räumung des Mietgegenstandes für den Fall des

Unterganges desselben bzw für den Fall eines behördlichen Räumungsauftrages im Mietvertrag ausdrücklich

vorgesehen wurde.
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